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Finanzministerium 
 

7. Übergeordnetes Zuwendungscontrolling aufbauen - 
Informationsdefizite abbauen 
 

Die Haushaltskonsolidierung bleibt eine Daueraufgabe und er-
streckt sich auf alle Ausgaben. Hierzu muss die Landesregierung 
auch die Zuwendungen des Landes einbeziehen. 
 
Im Zeitraum 2017 bis 2020 hat sie insgesamt 2,9 Mrd. € an Zu-
wendungen gewährt. Doch weder zentral noch dezentral wurde 
untersucht, ob die jeweilige Zuwendung ihre Zwecke erreicht hat 
und wirtschaftlich war.   
 
Die Ressorts haben in 98 % aller Maßnahmen die vorgeschrie-
benen ex post-Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nicht durchge-
führt. Messbare Ziele wurden nur bei 35 % der Maßnahmen defi-
niert und evaluiert.  
 
2005 sind die Grundlagen für ein übergeordnetes Zuwendungs-
controlling gelegt worden, um Konsolidierungspotenzial aufzu-
spüren. Das Finanzministerium hat jedoch seine zentrale Steue-
rungsrolle nicht angenommen.  
 
Die Landesregierung sollte die Zuwendungspraxis mit einer 
zentralen Steuerung und mehr Transparenz neu ausrichten.  
 

7.1 Haushaltskonsolidierung und effizienter Mitteleinsatz bleiben eine 
Daueraufgabe  
 
Unabhängig von der aktuellen Haushaltslage bleibt die Konsolidierung der 
Landesfinanzen eine finanzpolitische Daueraufgabe. Um die Landesauf-
gaben bestmöglich erfüllen zu können gilt es, die knappen Haushaltsmittel 
effizient einzusetzen.  
 
Damit Einspar- und Optimierungspotenziale auch bei den Zuwendungen 
erkennbar werden, benötigt die Landesregierung eine geeignete Daten-
basis. 
 

7.2 Zuwendungen in Schleswig-Holstein  
 
Auf Basis der beschlossenen Haushalte gewährte die Landesregierung 
von 2017 bis 2020 insgesamt 2,9 Mrd. € an Zuwendungen in 513 Förder-
programmen. Während dieser Zeit erhielt das Land Komplementärmittel 
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insbesondere von der EU und dem Bund von insgesamt 808 Mio. €. Die 
Höhe der jährlich gewährten Zuwendungen stieg in diesem Zeitraum stetig 
an, von 593 Mio. € auf 874 Mio. €.  
 

7.2.1 Was sind Zuwendungen?  
 
Zur Erfüllung von Landesaufgaben steht grundsätzlich die Landesverwal-
tung mit ihren personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung. Da 
diese begrenzt sind, kann die Landesregierung unter gewissen Umstän-
den auch Stellen außerhalb der Landesverwaltung für die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben einsetzen. Hierzu zählen in erster Linie die Kommunen, 
aber auch Vereine und Verbände. Ausgaben für deren zielorientierte fi-
nanzielle Unterstützung stellen Zuwendungen dar und dürfen nach 
§ 23 Landeshaushaltsordnung (LHO)1 nur unter bestimmten Vorausset-
zungen gewährt werden: 
 
• zur Erfüllung bestimmter Zwecke,  
• wenn ein erhebliches Landesinteresse an der Erfüllung besteht und  
• das Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird, also der Zweck ohne Zu-

wendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden 
kann. 

 
7.2.2 Wofür werden Zuwendungen gewährt?  

 
Der LRH hat sich für den Zeitraum 2017 bis 2020 einen Überblick über die 
gewährten Zuwendungen verschafft. Da solche Informationen für den Ge-
samthaushalt nicht verfügbar sind, hat er bei den Ressorts die notwendi-
gen Informationen eingeholt.  

                                                      
1  Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) vom 29.06.1992, GVOBl. Schl.-H.  

S. 381, zuletzt geändert durch Art. 1 Haushaltsbegleitgesetz vom 15.12.2021, GVOBl. 
Schl.-H. S. 1498, ber. 2022 S. 136. 
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Abbildung 11: Höhe der gewährten Zuwendungen in Mio. € 
Quelle: LRH. Datengrundlage: Angaben der Ressorts. 

 
Betragsmäßig ging der größte Teil der gewährten Zuwendungen an die 
Kommunen. Gemessen an der Anzahl stellen diese mit durchschnittlich 
950 Zuwendungsempfängern nur einen kleinen Teil dar. Daher fällt die 
durchschnittliche Zuwendungshöhe je geförderter Kommune mit rund 
475.000 € jährlich recht hoch aus. Dabei sind die geförderten Maßnahmen 
sehr heterogen. Gewährt wurden Zuwendungen beispielweise für die För-
derung von  
• kommunalen Sportstätten mit besonderer regionaler oder überregiona-

ler Bedeutung,  
• kommunalen eSport-Häusern,  
• Gartenschauen,  
• Breitbandversorgung im ländlichen Raum sowie  
• Verkehrs- und touristischer Infrastruktur.  
 
In den übrigen Bereichen ist der Wert deutlich geringer. So beträgt bei-
spielsweise die durchschnittliche Zuwendungshöhe bei Unternehmen 
33.750 € jährlich und bei den privaten Haushalten 7.441 € jährlich.  
 
Insgesamt wurden im geprüften Zeitraum durchschnittlich 16.000 Empfän-
ger jährlich gefördert; 2020 war die Anzahl mit fast 21.000 besonders 
hoch. Ursächlich hierfür war das Programm „Klimaschutz für Bürgerinnen 
und Bürger“. Im Rahmen dieses Programms wurden allein 2020 rund 
2,3 Mio. € an ca. 5.000 Einzelpersonen ausgezahlt. Im Durchschnitt sind 
dies gerade einmal 470 € pro Empfänger. 
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7.3 Zentraler Überblick fehlt  
 
Ob die gewährten Zuwendungen insgesamt erforderlich sind und damit die 
verfolgten Zwecke tatsächlich erreicht werden, kann die Landesregierung 
nicht beantworten.  
 
Zwar wird in den jeweiligen Ressorts grundsätzlich ein Zuwendungscon-
trolling auf Ebene der Referate durchgeführt. Jedoch fehlt es an einem 
ressortübergreifenden Zuwendungscontrolling.  
 
In der Praxis führt dies zu Fehlallokationen der Zuwendungsmittel bis hin 
zur Förderung von Mitnahmeeffekten. In der Vergangenheit gewonnene 
Prüfungserkenntnisse des LRH belegen  
• falsche Anreize durch Förderquoten von 100 %, 
• hohe Verwaltungskosten,  
• berechtigte Zweifel am Förderbedarf.  
 
Zudem hinterfragen die Ressorts überwiegend nicht, ob ein erhebliches 
Landesinteresse an der Erfüllung des gewollten Zwecks wirklich besteht.   
 
Durch ein einheitliches ressortübergreifendes Zuwendungscontrolling 
könnte die Landesregierung derartige Fehlentwicklungen frühzeitig erken-
nen und Konsolidierungspotenziale identifizieren. Diese Idee ist nicht neu: 
 

7.3.1 Erste Planungen schon für den Haushalt 2006  
 
Bereits 2005 hat die Landesregierung mit dem Aufbau eines Zuwendungs-
controllings begonnen1. Die Ressorts wurden seinerzeit beauftragt, eigen-
verantwortlich ein ressortinternes Zuwendungscontrolling aufzubauen. Das 
Finanzministerium erhielt den Auftrag, ein systematisches, übergeordnetes 
Zuwendungs- und Förderprogramm-Controlling in der Landesverwaltung 
einzuführen.  
 
Ziel war es, mehr Transparenz über Zuwendungen und die damit erzielten 
Wirkungen zu schaffen. Bei knapper werdenden Ressourcen sollten so 
Handlungsspielräume für das Erreichen politischer Ziele gewonnen wer-
den. Zudem sollte das Zuwendungscontrolling Informationen liefern, um 
erforderliche Einsparungen nach politischen Prioritäten und nicht nur nach 
der sogenannten Rasenmäher-Methode vorzunehmen.2 
 

                                                      
1  Vgl. Umdruck 16/0462.  
2  Vgl. Umdruck 16/2194. 
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7.3.2 Übergeordnetes Zuwendungscontrolling nie gelebt – weiterer Rück-
zug des Finanzministeriums seit 2020 
 
Das Finanzministerium hat ein übergeordnetes Zuwendungscontrolling 
nicht aufgebaut und damit die ursprünglich ihm zugedachte steuernde Rol-
le nicht angenommen. 
Zwar verlangte das Finanzministerium bis 2020 von den Ressorts Anga-
ben über  
• Zuwendungsziele,  
• Wirkungen der Maßnahmen sowie  
• Kennzahlen, die im Zeitreihenvergleich beispielsweise Förderquoten 

und Verwaltungskosten je Zuwendungsbescheid abbildeten. 
 
Jedoch wurden diese Daten für übergeordnete Steuerungszwecke nicht 
genutzt.  
 
Aus seiner ihm zugedachten steuernden Funktion zog sich das Finanzmi-
nisterium im März 2020 auch formell durch eine Änderung der Verwal-
tungsvorschriften zurück.1 Seitdem sind diese Regelungen zum Zuwen-
dungscontrolling sowohl in den Haushaltsführungserlassen als auch in den 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO nicht mehr enthalten. 
 
Das Finanzministerium begründet seinen Rückzug mit Verfahrensverein-
fachungen zur Stärkung der Ressortverantwortung. Eine übergeordnete 
Steuerung von Zuwendungen lässt sich damit jedoch nicht erreichen.  
 

7.4 Dezentrales Zuwendungscontrolling in den Ressorts 
 
Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn das zuständige Ministeri-
um Förderrichtlinien erlassen hat. Diese müssen messbare Ziele festle-
gen.2 Zudem muss die Bezeichnung des Zuwendungszwecks im Zuwen-
dungsbescheid so eindeutig und detailliert festgelegt werden, dass sie 
auch als Grundlage für eine begleitende und abschließende Erfolgskon-
trolle dienen kann. 
 
Mit solchen Erfolgskontrollen3 soll festgestellt werden, ob 
• und in welchem Ausmaß die angestrebten Ziele erreicht wurden,  
• die Maßnahmen ursächlich für die Zielerreichung und 
• die Maßnahmen wirtschaftlich waren.  
 

                                                      
1  Vgl. Erlass des Finanzministeriums vom 12.03.2020 zur Änderungen der Verwaltungs-

vorschriften zur LHO, Amtsblatt Schl.-H. 2020, S. 780.  
2  Vgl. Nr. 1.4 der VV zu § 44 LHO.  
3  Vgl. Nr. 2.3 der VV zu § 7 LHO. 
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Anhand von Zielerreichungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrollen 
sollen auch Erfahrungen für künftige Maßnahmen gewonnen werden. Sie 
sind nach § 7 Abs. 2 LHO für alle finanzwirksamen Maßnahmen erforder-
lich. 
 

7.4.1 Datengrundlage ausbaufähig  
 
Die Ressorts haben für etwas mehr als einem Drittel ihrer Förderpro-
gramme messbare Ziele festgelegt und auch evaluiert. Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen wurden noch seltener durchgeführt. In den Antworten der 
Ressorts zeigt sich aber die klare Tendenz, dass Förderprogramme mit ei-
nem größeren Fördervolumen eher einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
unterzogen werden. Das gilt sowohl für die Planungsphase (ex ante) als 
auch für nachträgliche (ex post) Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen:  
 

 
Abbildung 12: Anteil der Programme mit Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
Quelle: LRH. Dargestellt ist der gerundete Anteil der Programme je Größenklasse des ge-
samten Fördervolumens, bei denen die Ressorts auf die entsprechende Frage mit „ja“ ge-
antwortet haben. Das Fördervolumen wurden anhand der Summe des Haushalts-Solls in den 
Jahren 2017 bis 2020 errechnet. Datengrundlage: Angaben der Ressorts. 

 
Während rund ein Prozent der Programme mit einem Fördervolumen von 
unter 150.000 € einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen wurde, 
beträgt dieser Anteil bei den Programmen mit einem Fördervolumen von 
über 3 Mio. € schon 21 %.  
 
Insgesamt ist die sehr geringe Quote der Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen auffällig. Dabei sollen solche Kontrollrechnungen untersuchen, ob der 
Vollzug der Maßnahme und ob die Maßnahme im Hinblick auf die Haupt-
ziele insgesamt wirtschaftlich waren.1  
                                                      
1  Vgl. VV Nr. 2.3.3.2 zu § 7 LHO.  
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Nach Angaben der Ressorts wurde für 35 bzw. 6,8% der 513 Programme 
ex post eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchgeführt. Bei näherer 
Prüfung der gemeldeten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen stellte der LRH 
fest, dass die Ressorts in 24 von diesen 35 Fällen solche Untersuchungen 
tatsächlich nicht durchgeführt hatten. Irrtümlich nahmen einige Ressorts 
an, Verwendungsnachweise würden die geforderte Untersuchung erfüllen. 
Damit sinkt die Quote der ex post-Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf 
2 %. 
 
Die Tendenz der Ressorts, mit zunehmendem Fördervolumen die Not-
wendigkeit von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen anzuerkennen, lässt 
sich auch auf die Evaluation der Ziele übertragen.  
 
Insgesamt wurden bei 35 % der gemeldeten Förderprogramme messbare 
Ziele definiert und evaluiert. Wenn nicht allen Programmen messbare Ziele 
zugrunde liegen, sind gegensätzliche Pläne oder Wirkungen der jeweiligen 
Ressorts oder Zuwendungen nicht auszuschließen. Ein übergeordnetes 
Zuwendungscontrolling könnte diesem Risiko entgegenwirken.  
 

7.4.2 Zuwendungsvolumen intransparent  
 
Es fehlt an einer transparenten Darstellung, welches Ressort wieviel und 
an welche Empfänger Zuwendungen gewährt hat. Weil mit Zuwendungen 
ein öffentlicher Zweck verfolgt wird, sollte auch öffentlich berichtet werden.  
 
Andere Länder wie Hamburg, Hessen, Saarland, Bremen und Berlin stel-
len diese Daten mittels Transparenzportal oder Zuwendungsdatenbank im 
Internet zur Verfügung oder planen dieses. So stellt Hamburg1 Daten u. a. 
über Zuwendungsempfänger, -zeitraum, -zweck und -summe für alle Inte-
ressierte öffentlich zugänglich zur Verfügung.  
 

7.5 Empfehlungen des LRH: Landesregierung muss übergeordnetes 
Controlling auf- und Informationsdefizite abbauen  
 
Die Landesregierung wollte ursprünglich mehr Transparenz über Zuwen-
dungen und die damit erzielten Wirkungen schaffen. Damit wollte sie bei 
knapper werdenden Ressourcen Handlungsspielräume für das Erreichen 
politischer Ziele erhalten. Diese Pläne bleiben richtig, wegweisend und 
weiterhin aktuell. Denn bislang findet eine Konsolidierung der Landesfi-
nanzen auf der Ausgabenseite nicht statt. 

  

                                                      
1  https://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/zuwendungsvorgaenge-2021-quartal-

2?forceWeb=true. 
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Mit dem Verzicht auf seine Mitwirkung hat das Finanzministerium eine 
Steuerungsmöglichkeit aus der Hand gegeben, die den Gesamthaushalt 
betrifft. Eine dezentrale Ressortverantwortung kann eine übergeordnete 
Steuerung von Zuwendungen nicht ersetzen. 
 
Denn die Ressorts vollziehen ein Zuwendungscontrolling in Form einer Ei-
gensteuerung. Wirkungsanalysen konnten die Ressorts in nur wenigen 
Fällen vorlegen. Ebenso fehlte es überwiegend an Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen. Erfahrungen für künftige Maßnahmen liegen somit nicht vor 
und können daher nicht zentral ausgewertet werden. Auch sogenannte 
Mitnahmeeffekte kann die Landesregierung nicht ausschließen. Es ist da-
her erforderlich, dass das Finanzministerium eine steuernde Rolle ein-
nimmt und wieder aktiv am Prozess der Zuwendungsgewährung mitwirkt.  
 
Beispielweise müssen Förderprogramme mit einem hohen Verwaltungs-
kostenanteil und fehlenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen kritisch hin-
terfragt werden. Dafür müssen der Landesregierung die notwendigen In-
formationen zentral zur Verfügung stehen.  
 
Das Finanzministerium hält ein effektives Zuwendungscontrolling auf 
Ressortebene für ausreichend. Der Aufwand für das ursprünglich geplante 
Zuwendungscontrolling sei im Übrigen im Verhältnis zu seinem „rein in-
formativen“ Nutzen zu hoch. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung. Das Finanzministerium verzichtet 
mit dieser Entscheidung auf die Möglichkeit, die Zuwendungsausgaben 
auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Damit entzieht es einen wichtigen 
Ausgabenbereich der Haushaltskonsolidierung.  
Derzeit fehlt der Landesregierung ein zentraler Überblick über Zielerrei-
chungsgrade und die Wirtschaftlichkeit gewährter Zuwendungen. Die über 
ein Zuwendungscontrolling sowie eine Zuwendungsdatenbank gewonne-
nen Informationen würden steuerungsrelevante Daten enthalten. Für den 
Landtag als Haushaltsgesetzgeber sind diese von Bedeutung, wenn er 
immer knapper werdende Haushaltsmittel effektiv und zielgerichtet einset-
zen möchte.  
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